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Schriftliche Anhörung zum Antrag Minderheiten und Volksgruppen in das Grundgesetz auf-
zunehmen – Drucksache 19/587(neu) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Übersendung der o.g. Vorlage. 
Sie bitten den Rat für sorbische Angelegenheiten im Freistaat Sachsen um eine Stellungnah-
me zu einem Antrag, der im Parlament des Schleswig-Holsteinischen Landtages behandelt 
wird. 
Grundlage unseres Wirkens  ist das Gesetz über die Rechte der Sorben im Freistaat Sachsen. 
In § 6 Abs. 2 des Gesetzes ist das Aufgabenfeld des Sorbenrates präzisiert. Danach gilt: „In 
Angelegenheiten, die die Rechte der sorbischen Bevölkerung berühren, haben der Sächsi-
sche Landtag und die Staatsregierung den Rat für sorbische Angelegenheiten zu hören.“ 
Eine Stellungnahme zu einer Anhörung im Schleswig-Holsteinischen Landtag geht demnach 
deutlich über den im SächsSorbG definierten Zuständigkeitsbereich des Rates für sorbische 
Angelegenheiten hinaus. Aus diesem Grund können wir Ihrer Bitte leider nicht nachkommen. 
 
 
Mit freundlichem Gruss 
 
Maria Michalk 

 22. Mai 2018 
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